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Republik, welche bey der wahrlich auffallende«, Langsam,
keit, mit welcher Euer vor bald 4 Monaten für das mit
dem zo. Juni ;u End gehende Finanzjahr >800 erkannte,
abeo noch nicht öffentlich bekannt gemachte Finanzplan,
noch keine erfreuliche 'Aussichten verfpricht, es noch
bis dahin unmöglich machte, diesen gerechten Foderun.
gen zu entsprechen ; unterdessen sieht Euere Commißion
nicht ein, wie von der Gesezgebung aus über die beson.

dern Rekiamalioncn des Cantonsgerichl Schafhaufen
besondere Verfügungen könnten getroffen werden, und

trägt daher lediglich auf die Verweisung seiner Petition
an die Vollziehung an. Angenommen.

z. Das Distriktsgcricht Schwanden, Canton Linth,
wünschte für seine iin Rükstand erklärten Besoldungen,

von Betrag L. »169 btz. auf eine annehmliche Staats.
Schuldfchrift in seinem Distrikt angewiesen zu werden.

Da durch das Gesez vom die Vollziehung
beauftragt ist, da wo es schiklich geschehen kann, die

Rükstände durch Ccßion von Schuldschriften zu tilgen,
so räth die Pctitionencommißion zu Verweisung dieser

Petition an die Vollziehung. Angenommen.

4. B> Jakob Aliemann von Gänsbrunne», in der

Stadt Sololhurn wohnhaft, ein im Jahr 1798 von
der Solothurner Regierung eingekerkerter und von den

Franken geplünderter Patriot, von der Natur eines Arms
beraubt, Vater von mehreren Kindern, stellt vor: er

habe in folg des Gesetzes vom -9. Okt. 1798, die Ge-

«crböftcyhcit betreffend, da seine körperliche Beschaffen-

heit ihm keinen schiklicheren Nahrungszweig darbiete,

«ine Pintcnschenke in der Stadtgemeinde Solothurn er-

richtet, und ftye sich nicht bewußt, durch Verletzung ir-
gend eines Polizepgesctzes, diesen Gcwcrb betreffend,

Anlaß zu einer begründlen Beschwerde gegeben zu haben.

Nun sey ihm im Anfang des laussenden Jahrs plöz-

lich die Schliessung seiner Pintenschenke befohlen, und

«r und seine Familie dadurch ausser Brod gesezt worden,
dieses durch seine gesezliche Gründe unterstüzte Versah,
ren, habe ihn veranlaßt, sich bey der Munizipalität um
ein ZeuqniAseiner Aufführung zu bewerben und wider
Erwarten und wider die Wahrheit sey dasselbe dahin aus,

gefallen: er habe polizeywidrige Unsugen geduldet und

schlechte Einzüge gehalten. Sich seiner Unschuld bewußt,

habe er mit Gutfinden des B. Regierungsstalthalters, die

Munizipalität vor die richterliche Behörde citirt, um

Legen dieses seiner Ehre nachthcilige Zeugniß Genug-
thuung zu erhalten ; er sey aber von dem Distriktsgcricht
Solothurn den z. Febr. nicht nur abgewiesen sondern

auch zur Abbitte gegen die Munizipalität verfällt wor-

den, welches Urtheil den 2?. Febr. von dem Cantons,
gericht dahin bestätigt worden sey: die Munizipalität
könne nicht gehalten werden, im Rechten Bescheid zu

geben; und er Petent, sey mithin vor die Behörde ge-

wiesen. Auf diese Weisung hin habe er sich an die Ver»

waltungskammer gewendet, die aber das Geschäft eben,

falls von sich abgelehnt; und nun sey er Petent durch ein

Scyreibcn des Ministers des Innern vom 8. Merz be.

lehrt worden, daß eine Munizipaîitàt wegen Amteversü.

gungen nicht gerichtlich könne belanar werden; dagegen

stehe es aber jedem Bürger, der gegründete Klage» ge»

gen eine solche Verfügung zu machen habe, zu, sie höhern

Orts vorzutragen.
Dieser Weifung zufolg wende er sich an den g-stzgeb.

Rath, und hoffe von feiner Gerechtigkeitöliebe, baß Sie
B. G- nicht zugeben werden, daß eine Munizipalität
die Ehre eines Bürgers kränken könne, ohne die Gründe

dazu darlhun zu müssen, und daß Sie es genehm halte»

hallen werben, daß er noch ftrner das Gemerb eines

Pinlenfchenk fortführe.
Diese Petition ist von dem RegrcrungSsiatthalter M

gnädigen Erwägung, (Euere Commißion bättc diesen

unrepublikanifchen und in vorliegendem Fall ganz ausser

den staatsrechtlichen Begriffen liegenden Ausdruk wegge»

wünscht) anempfohlen.
Daß der Petent rüksichtlich auf seine Lage zu bedanken

ist, scheint unzweifelhaft; ob ihm aber unrecht geschehe,

das wird entschieden werden können, wenn die andere

Parthey verhört seyn wird.
Diese Verhöre vorzunehmen und darüber zu entschei-

den, liegt aber nicht in den Attributionen der Gestzge-

bung; und der Petent hat die Weifung des Ministers

des Innern mißdeutet, wenn er unter dem Ausdruk:

,z höhcrn Orts" den gestzgebenden Rath verstanden hat.

Nach den Begriffen Eurer Commißion war es die Ver»

waltungskammer, die über des Potenten Beschwerden

gegen die Munizipalität verfügen sollte; unterdessen, da

diese es abgelehnt, und eben dadurch auch Anlaß zu einer

Beschwerde gegen sie gab, beyde Behörden denn unter

dem Vollz. Rath stehen, so trägt Eure Commißion am

Verweisung der Bittschrift an die Vollziehung an. —'

Angenommen. (Die Forts, folgt.)

Inländische Nachrichten.
Zuschrift des Erziehungsrathes an den Regier

vungsstatthalter des Cantons Argau.

B. Reg ierungsstatthal ter! Der Zritpunk»
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ist gekommen, wo jeder Bürger, dem das Wohl seines

Vaterlandes am Herzen liegt, sich laut u»d ent,

schlössen darüber erklären soll. Geisteskraft und bey-

spiclloser Heldenmulh haben den Verheerungen und
Schrecknissen des Krieges ein Ende gemacht, und der

Segen deS Friedens soll wieder unter den Völkern
blühen. Aber kann und wird er auch wieder in unser

Vaterland zurückkehren? Werden auch wir in ein Volk
von Brüdern vereinigt werden? Werden auch wir das
Glück erreichen, welches den grossen Opfern angemcssn

ist, die wir in dem fürchterlichen Kampfe für Men-
sehen - und Bürgerrechte dargebracht haben - Werden
wir Hclveiier nicht nur Geburtsort» haben, sondern

auch ein gemeinschaftliches Vaterland erhalten? —
Bange Sorgen haben hierüber unsere Herzen, so

wie die Herzen aller redlichen Vaterlandsfrcunde erfüllt,
wenn wir sahen, nut welcher leidenschaftlichen, lange
ungestört gebliebenen Thätigkeit den Grundjätzen wahrer
Freyheit und Gleichheit entgegen gearbeitet, wie Vater»
landöliebe durch Parteygcist, Wohlwollen durch Selbst«

sucht, die aufkeimende Einsicht tes wesentlich Nolhwcn.
Vigrn und Guten durch die Macht politischer, und die

geflissentliche Verstärkung religiöser Vorurtheile, wie die

Ueberzeugung von den Wohlthaten der Einheit der Re-

publik durch die Vorspiegelungen der Begierde nach privi«
legirter Herrschaft oder zügelloser Demagogie unterdrückt
wurden. Erst izt werden unsere Besorgnisse gemindert,
da der Vollzichungsraih in Verbindung mit dem gcsetz-

gebenden Rathe, kraftvoll und mit Würde, wie es

Männern und Vorstehern eines achtungswürtigen Vol.
kcs gezicmt, sich für die Einheit unsers Vaterlandes
erklärt haben, und fcst entschlossen sind, sie als die an.

genommene und beschworene Grundlage der helvetischen

Verfassung zu erhalten. Der Dank, welcher denselben

bedeutend genug zuerst aus dem Stanimorte wahrer
schrveitzerischec Freyheit, durch die Autoritäten des Can-

tons Waltstättcn dargebracht worden, erfüllt in glei.
chem Maaße unsere Herzen, und wir bitten Sie, B.
Rcgierungssiatthalter, der Regierung denselben auch in

unserm Namen auf das nachdrücklichste und wärmste

zu bezeugen. Wir wünschen um so viel mehr, daß es

durch Sie geschehe, da wir wissen, daß gleiche Den-
kungsart, gleiche Grundsätze und Wünsche auch Sir
beseelen.

Wäre es je möglich, daß wir durch die Macht der

Intrigue wieder in unsere alten Verfassungen zurückge-

worsen werden sollten, so würde durch ein solches dem

Leiste der Zeiten juwiderstrebmdes Unternehmen die Zahl- j

der Parteyen gleich einem hunderrköpfigen Ungeheuer
vermehrt werden, und der Kampf ihrer zahllosen selbst,
süchtigen Interessen würde das zerrissene Schweitzerland
mit unausweichlichem Elend, mit Schande und
Schmach erfüllen. Aber der Einheit der Republik
steht nur Eine Partey entgegen; — durch reine Va,
terlandslicde, durch Gerechtigkeit und weisen Muth
wird diese besiegt werben.

Die Einheit der Republik kann einzig die grosse Hilfe
leisten, deren der sittliche und geistige Zustand tes Vol-
kcs so unaussprechlich dringend bedarf; nur sie bürgt
uns dafür, daß es der Regierung je ein wahrer Ernst
seyn könne und seyn werde, für die Verbesserung des

Volkes zu sorgen. — Es ist wahr, die Revolution
hat uns überrascht, und Freyheit und Gleichheit sind

nur Wenigen ein deutlich erkanntes Heiligthum. Aber
wir sollten ein schwererrnngenes Gut wieder ron unS
stoßen, weil seine Vortreflichkeit nicht allgemein, nicht
deutlich genug eingesehen wird? Wo finden wir in einer
unserer ehemaligen Versassungen die Garantie, daß mit-
reinem und redlichem Eifer an der sich immer vermeh-
renden Erkenntniß aller Stände über das, was de,p
Menschen und Bürger daS theuerste ist, würde gear-
bcilet, daß ein verständigeres, weiseres, besseres Volk
würde gebildet werden? — Ach nur allzusehr hat die

uns obliegende Untersuchung des Zustandes der öffentli»
chen Erziehung in unserm Canton uns überzeugt, daß
es eine von jenen Verfassungen unzertrenliche RegierungS. -

maxime war, und bey ihrer Wiedereinführung gewiß
wieder mehr als sè seyn würde, daß das Volk m tiefte
Unwissenheit erhalten werden müsse.

Nicht weniger laut erfodert der vielfach erschütterte

Wohlstand unsers Landes die Einheit tec Republik.
Sollte jeter Canton wieder für sich bestehen: so würbe
freylich, während dem andere Cancone der wirksamsten
Hilfsmittel beraubt wären, der unsere durch d e geseg» '

nete Beschassndeit ftincS Bodens und die grossen Vor»-
theile seiner Lage bald die empfangenen Wimden heile»,-
und wohl' gar jenen nachbarliche Allnvsn rrlhelew
können. Aber wir fühlen es, daß es hohe Zeit ist,
diesen engherzigen Eigennutz zu verbannen, und wir'
Argauer, durch das Band der Einheit als Schweitzer'
mit Schwerern vereinigt, ergreifen die edlere Ver»-
pflichtungcn, um nach Maßgabe unserer Kräfte jcdege»
meinfchaftliche Last tragen, jede Noth vermindern unW
das allgemeine Wohl wiederherstellen und befördern zu>

helfen. Zudem dürfen wir eS unS nicht bergen,- dass

j dw tMstwichlige VerättdcnwjZ der bisherigen Handels-
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Verhältnisse, die bald sich noch stärker entwickeln wird,
von Seite des ganzen Helvcttcns die größte Kraftan-
strengung nöthig macht, wenn Handetschaft, Fabrika-
tion und Gewerbe je wieder blühen sollen. Alle Stätte»
und Cantonsprivilegicn, alle Rechte und Herkommen,
Einschränkungen und Sperrungen wären von den vcr-
dcrblichsten Folgen, und dennoch müßien sie durch den

Föderalem, wie er auch modisizirt werden mochte,
nothwendig wieder erzeugt werden. Nur Einheit der

Republik vermag sie zu unterdrücken, und die allgemeine

Industrie zu beleben.

Möge der Tag bald erscheinen, da diese auch in
unserm Canton fast allgemein und sehnlich erwünschte

Einheit, da Freyheit und Gleichheit in ganz Helveticn
öffentlich besiegelt werden! Mögen die Häupter unsers

Vaterlandes ihren ruhmvollen Kampf für un>er wahres

A>o,.l glücklich vollenden! Und Sie, Bürger Regle-

rungssta thaller! mögen Sie mck dem Sie.auszeich
peaden Geiste der Mäßigung immer die männliche

Entschlossenheit vereinigt erhalten, welche alle wahren

Vacerlaiibsfreunde von der ersten Magistratspcrson ib-

rcs Canlvn wünschen und dankbar ehren.

Republikanischer Gruß und Achtung!

Namens des Eeziehungsrarhes,

Pfleger, Viccpräsident.

Ludw. Nahn, Actuar.

Der Regienmgsstatthalter des Cant. Säntis
an die Bewohner der Distrikte Teuffen,
Wald und Appcnzell.

Bürger! Mit wahrem Vedauren vernehme ich,
daß so viele falsche, erdichtete Gerüchte über die künf-

tige politische Verfassung unsers Vaterlandes unter Euch
ausgestreut werden; sogar einige unter Euch sich unter»

fangen, Zusammenkünfte, die durch die Gesetze vom

i2. Herbstmouat und 18. Weinmonat 1800 schäcfstens

verboten sinb, zu halten und unerlaubte Berathschlag»»,-

gen anstellen sollten, so wie den i neu Artikel deö Lüne-

viller Friedenstraktats, der ganz Helvetien, nicht
aber einzelne» Theilen desselben, eine ihm zuträgliche

Verfassung zusichert, falsch erklären; selbst einem durch

mich an die Distrikisstatthalter erlassenen abschriftlichen

Schreiben vom Bürger Iustjzmiuister einen andern Sin
andichten, und das Volk glauben machen, als sey ein

Befehl an die DistriktsstalchMer, und von diesen a»

die Agenten ergangen, im Geheimen die Stimmenmehr-

heit, für oder wider eine Verfassung aufzunehmen. Astes

dieses zeigt offenbar, baß schlechte Bürger unter Euch
Euere Ruhe und Eintracht zu untergraben suchen, um
Zwietracht und Unordnung an deren Steile zu versetzen;

wodurch Ihr Euch Lasten zuzöget, die eben mit Been,

dignng des Kriegs auch ihr Ende erreichen sollten.

Zu Widerlegung dieser ruhestörcnschen Gerüchte, lasse

ich hier jenes uulänast vom Bürger Iustizmmtstec erhal.
lene Schreiben, den einen zur Beruhigung, den andern

zur ernsthaften Warnung, wörtlich abdrucken.

Es ist dieß das gleiche Schreiben, weiches wir bc«

reits S. ii?8 in ver Proklamation Pes Reg. Statthat«
lers vom Cant. Thurgau geliefert haben.

Dieses Schreiben wird Euch hinlänglich belehren,

auf was für einer Grundlage die zukünftige Constitution

beruhe, und daß darin von keiner Sciinmenanfnahme
weder für diese noch für jene Verfassung vie Rede sey,

sondern nur von einem politischen Rapport in Bezug auf

Ruhe und Ordnung überhaupt. Ich ermähne Euch da,

her lnSgesammt, mit ruhiger Zuversicht den Gang der

Dinge abzuwarten, den Ihr auf keine Weift hindern

werdet, wohl aber Euch uiw Euere Familien durch ein,

guten Bürgern unschjckiicheö, Betragen unglücklich ma«

chen könntet. Setzet Vertrauen auf Euere Regierung,
die auf Euer und das Wohl von ganz Helvetic,, bedacht

ist. Erleichtert derselben ihre Arbeiten, und enthalîct.

Euch, um Euer selbst willen, das Vaterland durch einen

neuen Mcinungskrieg'zu kränken. Lebet der frohen

Hoffnung, unverwcitt die süßen Früchte des Zchdens,
und mit demselben Entschädigung für Euere Aufopfe«

rungcn geni.ßen zu können, und trübet Euch nicht seid,

sten noch diese schonen Aussichten iu die Zukunft.
Und so wie ich die öffentlichen Beamten in Euren,

Distrikt und den Gemeinden, bey ihre» Pflichten und bey

ihrer persönlichen Verantwortlichkeit andurch auffordere,

gegen alle Excesse dieser Art zu wache», und die FelM«
ren auf der Stelle, nach Vorschrift der Gesetze, ohne

Ansehen der Person, zur strengsten Verantwortung zic-

hcn zu lassen; eben so verspreche ich den ruhigen Bürger»

allen geftzüchen Schutz, so baß, wenn wider all mein

Erwarten härtere Maßregeln gebraucht werden müßten,

die Strasse einzig die Ruhestörer treffen, die unschuldi«

gen guten Bürger aber bestmöglichst verschont.bleibe»

sollen.
Republikanischer Gruß.

St. Gallen im Avni -8oi. '

Der R<g. Statthalter vom C. SäM
M. .Caspar B 0 U.
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